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«akustischen Eindrucks», das Erstellen des Lehrprogramms er-
fordere sehr wahrscheinlich sehr viel Zeit.
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Militarpolitische und volkerrechtliche Aspekte der militarischen Besetzung
der CSSR

Von Dr. Michael Csizmas, Bern

Fortsetzung
Die Intervention

Dienstag, am 20. August, um 23 Uhr war es so weit. Nach
Schitzung des tschechoslowakischen Verteidigungsministers
Dzur waren mit 650000 Soldaten die Truppen der verbiindeten
Woarschauer-Pakt-Staaten in einem Bruderland eingefallen. Es
war nach der Niederwerfung der ungarischen Revolution die
erste Aktion des Warschauer Paktes und wieder einmal gegen
einen Mitgliedstaat, dessen Volk einen anderen Weg wihlen
wollte als die Sowjetunion. Auf diese Weise hat sich die Sowjet-
union nicht nur fiir das eigene einzige Modell des Sozialismus
erklirt, sondern auch ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht,
jedes andere Modell durch bewaffnete Gewalt zu vernichten.

Die Intervention erfolgte laut TASS-Erklirung vom 21. Au-
gust auf Ersuchen von «Persdnlichkeiten der KPTsch und der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik». Aber den
Okkupanten war es nicht gelungen, unter ihre Schandakte nur
die Unterschrift einer einzigen Personlichkeit des tschechoslowa-
kischen 6ffentlichen Lebens zu erhalten. Auch eine sowjethorige
Regierung konnte nicht gebildet werden. Die Interventions-
truppen standen unter dem Oberkommando von General Iwan
Pawlowski, stellvertretendem Verteidigungsminister der Sowjet-
union?*.

Die Intervention erfolgte in einem Einmarsch an vier Grenz-
sektoren, nachdem die fiir die Intervention unbrauchbare West-
grenze der CSSR zum Mandvergebiet umfangreicher Einheiten
der tschechoslowakischen Truppen geworden waren. Die erste
sowjetische Garde-Panzerarmee mit vier sowjetischen Divisionen
und der 11. motorisierten Schiitzendivision der DDR aus Halle
(Kommandant Oberst Erich Dirwelis) stieBen iiber Karlsbad,
Marienbad und Pilsen bis Budweis vor?>. Die 20. sowjetische
Gardearmee mit fiinf sowjetischen Divisionen, darunter eine
Luftlandedivision, und der 7. DDR-Panzerdivision aus Dresden
(Kommandant Generalmajor Werner Winter) besetzte Prag?®.

** General Iwan Pawlowski, 8, Sohn eines ukrainischen Bauern, aus-
gebildeter Landwirt; seit 1931 Soldat, seit 1939 Mitglied der KPsSu; bei
Kriegsausbruch war er Regimentskommandant, wurde 1944 Chef des
Stabes einer Schiitzendivision, 1945 Chef einer Schiitzendivision an der
Weichsel; nach Kriegsende studierte er an der Generalstabsakademie in
Moskau, wurde Divisionskommandant (Transkaukasus); damals wurde
er Mitglied des ZK der KP Armeniens, 1960 Mitglied des Prasidiums des
Obersten Sowjets Georgiens, 1962 Mitglied des Obersten Sowjets der
UdSSR; anschlieBend iibernahm er den Wehrkreis Wolga bis 1967; nach
dem Tode Malinowskis wurde er stellvertretender Verteidigungsminister.

** Die Regimenter der 11. motorisierten Schiitzendivision der NVA
haben ihre Heimatstandorte in der Umgebung von Halle, wo sich neben
dem Divisionsstab auch die Kasernen des zuletzt von Oberstlt Weil3
kommandierten 17. motorisierten Schiitzenregiments befinden, das an
dem 1966 in der CSSR abgehaltenen Warschauer-Pakt-Mané6ver «Mol-
dau» teilgenommen hat. Als Kommandant der Hallenser Division trat
zuletzt im Mirz 1968 Oberst Erich Dirwelis in Erscheinung, der zuvor
ein Kommando als stellvertretender Divisionskommandant im Bezirk
Frankfurt an der Oder inne gehabt hatte.
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Eine polnische Armee mit vier Divisionen riickte auf fiinf ver-
schiedenen Stellen mit Marschrichtung auf Gottwaldow, Olmiitz,
Nordmihren, Pardubitz und Prag ein. Von den polnischen
Einheiten, die die CSSR besetzten, waren vor allem die «Sudeten-
brigade» (Wehrkreis Schlesien), die 6. pommersche Luftlande-
division, genannt die «Roten Barette», ferner zwei motorisierte
Schiitzendivisionen und eine Diisenflugzeugdivision beteiligt.

Bild 6. Abfuhr fiir Okkupanten: Die Tschechoslowaken malen Haken-
kreuze auf Panzer der Eroberer.

*® Generalmajor Werner Winter, 45, steht an der Spitze der 7. Panzer-
division der NV A. Als Soldat der Wehrmacht geriet Winter 1945 an der
Ostfront in sowjetische Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung im Jahre
1949 trat er sofort in die Volkspolizei ein, wurde 1953 Mitglied der SED
und 1956 als Offizier der Kasernierten Volkspolizei in die NVA iiber-
nommen, wo er schnell zum Regimentskommandanten aufstieg. Winter,
der Absolvent der Militirakademie ist, wurde am 1. Mirz 1966 zum
Generalmajor befordert. Die von Winter kommandierten fiinf Regimen-
ter haben ihre Heimatgarnisonen im stidlichen Teil der DDR, das Stabs-
quartier der Division befindet sich in Dresden. Die beiden Interventions-
divisionen der NVA gehoren zum Militirbezirk III, der von dem sechs-
undvierzigjihrigen Generalmajor Hans Ernst kommandiert wird, einem
der wenigen Generile, die — als Kandidaten — dem SED-Zentralkomitee
angehoren.
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Fiinf sowjetische Divisionen besetzten in zwei Marschsiulen die
ostliche Slowakei. Zwanzig sowjetische Fliegerregimenter der
24. Luftarmee aus dem Siiden der DDR nahmen alle Flugplitze
der Tschechoslowakei in Besitz.

Aus Ungarn kommend, besetzten zwei ungarische Divisionen
und Teile der sowjetischen Besetzungstruppen in Ungarn — vier
motorisierte Schiitzendivisionen und zwei Panzerdivisionen — in
vier Marschsiulen die Siidslowakei
PreBburg, begleitet von einem verstirkten bulgarischen Regi-
ment.

Wihrend die tschechoslowakische Regierung auch heute die
Stirke der Okkupationstruppen auf iiber 600000 schitzt, sind
nach westlicher Auffassung etwa 350000 Mann mit 3 500 Panzern
in die CSSR einmarschiert.

Die Einheiten der ostdeutschen NV A (bei Teschen und Pilsen)
und Ungarns zihlten je etwa 30000 Mann (je zwei Divisionen),
die Polens rund 60000 (vier Divisionen), den Rest stellte die
UdSSR (etwa zwolf Divisionen). Die Hauptquartiere der Inter-
ventionstruppen: bei Pilsen das der 1. Garde-Panzerarmee der
UdSSR, in Prag das Hauptquartier Pawlowskis und das der
20. Gardearmee der UdSSR im Stadtbezirk VI, in Koniggritz
das der polnischen Armee, in Olmiitz ein koordinierender neuer
Armeestab.

Den EntschluB zu intervenieren hatte einzig und allein das
Politbiiro der KPdSU gefa8t, das nach Ansicht von einigen
Beobachtern von den Militirs gedringt wurde. Diese Ver-
mutung liBt sich aber schwer belegen. Die CSSR hatte ihre
Absicht, die militirische Zusammenarbeit gemi dem Warschauer
Pakt fortzusetzen, sowohl beteuert als auch noch durch Duldung
der von vornherein zwielichtigen «Stabsmandver» auf ihrem
Territorium bewiesen. Die tschechoslowakische Volksarmee hat
die Befehle des Oberkommandos der Warschauer-Pakt-Streit-
krifte zu jeder Zeit, auch am 19. August, ausgefithrt. AuBerdem
gehort dem Politbiiro der KPdSU kein Militir an, und sichere
Anhaltspunkte fiir einen «entscheidenden» EinfluB der Sowjet-
armee auf die Partei- und Staatsfithrung gibt es nicht. Auch die
Theorie, wonach die Sowjets nur wegen ihrer neuen Strategie
die Tschechoslowakei besetzt haben, kann unserer Meinung
nach kaum aufrecht erhalten werden. Wenn man die beiden
Seiten — die positiven und die negativen Auswirkungen — dieses
militirischen Unternehmens in Betracht zieht, kann eine solche
These kaum fiir real gehalten werden. Neue strategische Er-
wigungen hitten auch in Zusammenarbeit mit der tschecho-
slowakischen Volksarmee erprobt und durchexerziert werden
konnen. Andere westliche Experten sind der Ansicht, daB8 die
Sowjets bei den Man&vern «Oktobersturm» und «Moldau» den
Eindruck gewonnen haben, daBB die CSSR-Volksarmee nicht in
der Lage sei, die ihnen damals fiir ihren Raum zugewiesene Auf-
gabe zu erfiillen, nimlich wihrend 72 Stunden hinhaltenden
Widerstand mit konventionellen Waffen zu leisten. Seit 1967,
meint man im Westen, habe darum die sowjetische Armee-

zwischen Kaschau und

filhrung darauf bestanden, wenigstens eine sowjetische Division
an der tschechischen Westgrenze zu stationieren. Als nun zu-
sitzlich zu den lange gehegten Befiirchtungen der Militirs auch
noch die Sorge Breschnews iiber die Demokratisierung in Prag
kam, da hitten die Marschille ihr Ziel erreicht?’. Dagegen
spricht jedoch, daB die tschechoslowakische Volksarmee in der
Tat die modernsten und technisch bestausgeriisteten Kontingente
des Warschauer Paktes stellte. An ihrer Schlagkraft hat man
bisher nie gezweifelt, entgegen den anhaltenden MutmaBungen
und dem MiBtrauen der sowjetischen Fiihrungskreise gegeniiber
den ungarischen, ostdeutschen und polnischen Divisionen.

27

«Die Zeit», Hamburg, 6. September 1968.
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Zu diesem gravierenden Schritt haben sich die Sowjets unserer
Ansicht nach nur entschlossen, weil sie durch das Prager Experi-
ment «Freiheit im Sozialismus» ihr Reich, ihr System und ihre
Herrschaft bedroht sahen?®.

CESROSLOVERSHYCH
SPISOWATLLY

Bild 7. Das Gebiude des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes —
«Zentrum der Konterrevolution» — unter sowjetischer Bewachung.

*® Die tschechoslowakische Bevolkerung bewies vom Augenblick der
Aggression an Grofle und Heldenmut. Sie kimpfte nicht mit Waffen,
sondern mit Worten und attackierte mit Fragen die Soldaten der Ok-
kupationstruppen. Sie machte mit unzihligen improvisierten Methoden
des passiven Wiederstandes die zweitmachtigste Militirmacht der Welt
lacherlich. Man malte Hakenkreuze auf Panzer; den Soldaten wurde
Essen und Trinken verweigert; die Wegweiser im ganzen Land wurden
demontiert oder tibermalt. In der Zeit von der Besetzung bis zu den
Tagen nach dem Moskauer Diktat regierten die Geheimsender der Volks-
armee und der paramilitirischen Organisation «Svazarm» das Land. Trotz
dem zuriickhaltenden Benehmen der Bevolkerung haben die Besatzungs-
truppen zweiundsiebzig unschuldige und waffenlose Menschen — unter
ihnen kleine Kinder — auf den StraBen Prags und den anderen Stidten
getdtet und siebenhundertzwei Personen verletzt. Dreiig weitere Per-
sonen sind vermiBt, sie konnen auch zu den Todesopfern gezihlt werden.
Der Bericht des Generalstaatsanwalts der CSSR beschreibt die Situation,
in denen die Angehdrigen der Okkupationstruppen SchuBwaffen anwen-
deten: Die Soldaten griffen danach zur Waffe, wenn ihre Fahrzeuge
beworfen wurden, Pfeifkonzerte ertonten oder Flugblitter verteilt wur-
den. «In einigen Fillen stellten sich Personen Militirfahrzeugen in den
Weg und wurden dabei getotet. In anderen Fillen wurde ohne erkenn-
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Die Auswirkungen der Aggression auf das osteuropdische
militdrische Biindnissystem

Der Einmarsch der Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten in
die Tschechoslowakei ist zweifellos ein klassisches Beispiel der
Aggression?®. Dieser Fall wurde auch im Sicherheitsrat bei der
Abstimmung iiber die im Zusammenhang mit dieser Frage ein-
gebrachte Resolution als solche qualifiziert. Das Urteil der
meisten Mitglieder des Sicherheitsrates konnte aber keine
Rechtskraft erlangen, da die Resolution infolge des von einem
stindigen Mitglied des Sicherheitsrates — das heiBt von der
Sowjetunion, der unmittelbaren Teilnehmerin an dieser Aggres-
sion — eingelegten Vetos keine Giiltigkeit erhielt.

WAWUTE| A0OMOW

PRYC S OKUPANTY!

Bild 8. ArbeiterhaB gegen Okkupanten: «Okkupanten raus! — Geht
heim!!»

Die Intervention in der Tschechoslowakei wurde laut Er-
klirung der Regierungen der fiinf Aggressoren an den Warschauer
Pakt gebunden und begriindet. Hier stellt sich die Frage, ob
auf Grund der Bestimmungen des Warschauer Militdrpaktes
eine solche Aggression gegen einen Mitgliedstaat volkerrechtlich
berechtigt ist.

Der Warschauer Vertrag wird in allen diesbeziiglichen sowje-
tischen oder volksdemokratischen Publikationen als Biindnis
zur Verteidigung der Souverinitit und territorialen Integritit
der verbiindeten osteuropiischen Staaten dargestellt. Bis jetzt
hat man nie die Behauptung von offizieller Seite aufgestellt,
daB es sich hier um einen Vertrag handelt, wonach dessen Mit-
gliedern das Recht zusteht, sich in die inneren Angelegenheiten
der Verbiindeten einzumischen. Auch wenn irgendwelche
Geheimklauseln bestehen wiirden — diese Tatsache konnte bisher
nicht nachgewiesen werden -, wiirde es sowohl gegen das
Volkerrecht als auch gegen das innerstaatliche Recht der ost-

baren Grund auf Biirger geschossen.» In keinem einzigen Fall sei fest-
gestellt worden, daB Biirger der CSSR auf Angehdrige der fremden
Truppen geschossen hitten. «Basler Nachrichten», 1. Oktober 1968. Uber
das Verhalten der Okkupationstruppen berichtete CSSR-Sender Trau-
tenau am 26.August 1968: «In der modernen Geschichte ist dieser Einfall
falsch informierter, getiuschter und miBbrauchter Soldaten, verbunden
mit der piratenmiBigen Entfiihrung tschechoslowakischer leitender Re-
gierungsfunktionire, ohne Beispiel. Zwanzig Knaben aus russischen
Dorfern schieBen sinnlos auf Prager Kulturdenkmiler, auf Kranken-
hiuser und Kinder waffenloser Zivilisten.» Sender Koniggritz am 26. Au-
gust 1968 : «Es ist eine Zeit der Paradoxe. Alles ist auf dem Kopf gestellt,
seit die Okkupanten gekommen sind. Aber ich frage schon nicht mehr,
weshalb, und ich will schon nicht mehr die Bestialititen und das Ver-
leugnen jedes Rechtes verstehen. Vielleicht ist dies eine Art von asiatischer
vierter Dimension, die ein zivilisierter Kulturmensch nicht begreifen
kann. Eine andere Welt. Sie verstehen nichts, wissen nicht, was sie eigent-
lich wollen, sie konnen nur schieBen!»

** Ohne jede Beschdnigung gab Radio Warschau in einem Kommentar
zur militirischen Intervention in der CSSR zu, daf3 rein machtpolitische
Gesichtspunkte diesen BeschluB Moskaus bestimmt haben: Es habe eine
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europiischen Staaten verstoBen und den Pakt von A bis Z
ungiiltig machen.

Nach der Erklirung der Urheber dieses Vertrages stimmt das
Vertragswerk mit den Grundprinzipien der UNO-Charta iiber-
ein. Die Beziechungen zwischen den Mitgliedstaaten eines solchen
regionalen Abkommens miissen sich dann auf Artikel 1 und 2
der UNO-Charta griinden. Demnach sind alle Mitgliedstaaten
zu folgendem verpflichtet: gegenseitig das Prinzip der souveri-
nen Gleichheit zu respektieren, in den gegenseitigen Beziehungen
auf die Drohung mit Gewaltanwendung zu verzichten, ganz
gleich, ob diese MaBnahme gegen die territoriale Integritit oder
die politische Unabhingigkeit eines der Mitgliedstaaten ge-
richtet ist. Und das bedeutet in der Praxis, daB die aus der
Charta erwachsenen Rechte und Verpflichtungen nicht durch
einzelne Vertrige geindert werden konnen. Zu solchen Rechten
und Verpflichtungen gehdren vor allem das Recht auf territo-
riale Integritit und politische Freiheit sowie die Verpflichtung,
sich der Anwendung der bewaffneten Macht zu enthalten, selbst
wenn solche Anwendung durch irgendwelche Vertrige vor-
gesehen ist.

Artikel 8 formulierte das gegenseitige Versprechen des militi-
rischen Beistandes fiir den Fall, «daB eine der hohen vertrag-
schlieBenden Parteien einem bewaffneten Angriff von seiten
eines anderen Staates oder einer Gruppe von Staaten ausgesetzt
ist». Solche Versprechen, vorsorglich im Hinblick auf mdgliche
Entwicklungen in der NATO und im Warschauer Pakt in allen
erncuerten bilateralen Freundschaftsvertrigen untergebracht,
gewannen schon damals fiir tschechoslowakische Ohren eine
gewisse Hintergriindigkeit, und mancher Beobachter wollte in
der Formulierung, welche die Identitit des mdglichen Gegners
im ungewissen lieB, denn auch als die bedeutsamste des ganzen
Vertrages sehen. Mit Ruminien erneuerte am 16. August 1968
die CSSR den Beistandspakt. Unbekiimmert um die frisch unter-
zeichneten oder um die alten, aber volkerrechtlich giiltigen
Beistandspakte marschierten jedoch fiinf Vertragspartner der
Tschechoslowakei am 20. August nach Prag, um dieses Land zu
besetzen. Die Sowjetunion und ihre Verbiindeten zerbrachen
damit nicht nur den Sinn des ganzen Beistandspaktsystems,
sondern stellten zugleich jeden zukiinftigen Vertrag in Frage,
den sie mit anderen Staaten abschlieBen wollen. Berechtigte
Zweifel entstehen an der Vertragstreue der Teilnehmerlinder
der Aggression, und beeintrichtigt ist durch diesen Akt auch die
Glaubwiirdigkeit der Sowjetunion als eines der Initianten des
Atomsperrvertrages.

Die «Prawda» schrieb doch am 29. August 1968: «Wir haben
uns nicht eingemischt, und wir werden uns nicht einmischen.»

«Verinderung des Krifteverhiltnisses» in Europa gedroht, was «fiir die
nichsten Nachbarn der CSSR, fiir Polen und die DDR, besonders ernst
gewesen sei.» — Die jugoslawische Zeitung «Knijzevne Novine», Belgrad,
20. Juli 1968 ist jedoch anderer Ansicht: «In Wirklichkeit steckt hinter
dem Gerede iiber angebliche feindliche und imperialistische Anschlige
gegen den Sozialismus in der Tschechoslowakei nichts anderes als die
Furcht vor den fortschrittlichen Ansichten in der Tschechoslowakei hin-
sichtlich der betrieblichen Selbstverwaltung und der Demokratisierung
des Sozialismus.» Auch Milovan Djilas, der ehemalige jugoslawische
Ministerprisident, ist der Meinung, daB man die Aggression nicht auf
militirische Griinde zuriickfithren kann: «Noch viel licherlicher waren
die strategischen Vorwinde fiir die Okkupation: Die Tatsache, daB die
CSSR in wenigen Stunden besetzt war, ist Beweis genug, dafl die War-
schauer-Pakt-Alliierten, die den GroBteil der Grenzlinder bilden, sehr
wohl in der Lage sind, ihrem Verbiindeten in einem Notfall zu Hilfe zu
eilen. Die Vorwinde werden vollends absurd, wenn man bedenkt, daf3
Europa seit dem Krieg seine ruhigste Zeit erlebte, ja da eine ausgedehnte
und wachsende Zusammenarbeit zwischen den NATO- und Warschauer-
Pakt-Staaten auf gutem Wege war.» Milovan Dijilas, «Die CSSR - das
Gewissen der Welt», «Die Weltwoche», Ziirich, 25. Oktober 1968, S. 13.
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Nun beginnt die «Normalisierung» der Lage, die dem véllig ins
Belieben der UdSSR gestellten Abzug der Besetzungstruppen
vorangehen soll. Sowohl in Ungarn 1956 als auch in der CSSR
1968 endete die Aggression mit dem AbschluB eines Vertrages
iber die «zeitweilige» Stationierung sowjetischer Truppen auf
dem Territorium des jeweiligen Staates. Auch in Ungarn ver-
sprach man den Abzug der Sowjettruppen nach der «Normali-
sierung». Heute, 12 Jahre danach, stehen noch immer sechs
sowjetische Divisionen in Ungarn. Was die «Normalisierung» in
der Tschechoslowakei heifit, ist hier inzwischen deutlich ge-
worden. Am 18. Oktober bestitigte die Nationalversammlung
den «Vertrag iiber die Bedingungen des zeitweiligen Aufenthaltes
sowjetischer Truppen auf dem Gebiet der CSSR» mit 228 gegen
4 Stimmen und 10 Stimmenthaltungen. Gegen die Ratifizierung
des Vertrages stimmte unter anderen Generalleutnant Prchlik, der
ehemalige Leiter der Abteilung 8 des Zentralkomitees der
KPTsch. Man rechnet jetzt in Prag mit etwa 100000 Mann
stindiger Besetzungstruppen. Der Vertrag wird von tschechi-
schen Volkerrechtlern als ebenso nichtig bezeichnet wie die
Errichtung des Reichsprotektorats 1939. Die Zahl der Beset-
zungstruppen sowie deren endgiiltiger Abzug ist nicht geregelt
und bleibt der Willkiir der Besetzungsmacht iiberlassen. Dasselbe
gilt iibrigens fiir die entsprechenden Stationierungsabkommen
der UdSSR mit Ungarn vom Mai und mit Polen vom Dezember
1957. Ein weiterer negativer Punkt des Vertrags ist die unbe-
grenzte Ein- und Ausreise von sowjetischen Zivilpersonen. Eine
solche Vereinbarung wurde bisher von keinem osteuropiischen
Land abverlangt. Eingeweihte tschechoslowakische Beobachter
sprechen dariiber hinaus von einer Reihe von Abmachungen, die
in dem sogenannten Vertrag nicht erwihnt wurden.

\
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Bild 9. Sowjetische Besetzungstruppen auf einer Anhdhe am Rande von
Prag. Sie bleiben unbestimmte Zeit im Land.

Uberraschenderweise haben jedoch die Teilnehmer an dieser
Aggression erklirt, daB ihnen das Recht zusteht, sich — selbst
mit bewaffneter Gewalt — in die inneren Angelegenheiten anderer
Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes einzumischen, wenn es
sich dabei ihrer Ansicht nach «um die Rettung des sozialistischen
Systems» handelt. Seit dem 21. August stellt sich hier die ent-
scheidende Frage, ob dieser Vertrag wirklich so geartet ist, daB
er fiir eine militirische Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten die Moglichkeit bietet. Ferner ist es fraglich, ob er im
Falle einer Bejahung des vorhin erwihnten Vertragskonzeptes
auch den realen Willen beider interessierter Seiten darstellt. So
war nimlich die endgiiltige Konsequenz dieses Vertrages die
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Verneinung des Rechts des tschechoslowakischen Staates auf
souverine Gleichheit mit ihren Partnern und auf die Erhaltung
ihrer territorialen Integritit. Dies sind jedoch laut UNO-Charta
die wesentlichen Rechte eines jeden Staates, auf die keiner von
ihnen verzichten kann. Wenn der Warschauer Vertrag irgend-
welche mit der UNO-Charta in Widerspruch stehende Vorschrif-
ten enthilt, verletzt er nicht nur in flagranter Weise die Grund-
prinzipien des giiltigen Volkerrechts, sondern er kann keinen
Mitgliedstaat daran hindern, sich gegeniiber diesem Vertrag auf
die primir richtungsweisenden Prinzipien der UNO-Charta zu
berufen.

Durch den Aggressionsakt auf die CSSR wurde demnach die
UNO-Charta von der Sowjetunion und ihren Verbiindeten auf
jeden Fall verletzt. Die militirische Intervention gegen die
Tschechoslowakei wurde von den verfassungsmiBigen Organen
des tschechoslowakischen Staates als volkerrechtswidrig be-
zeichnet®.

Das geltende Volkerrecht nimmt hinsichtlicht der Aggression
eine ziemlich klare Haltung ein. Nur ein verfassungsmiBiges
Organ kann fremde Truppen zu Hilfe rufen und zum Einmarsch
auffordern. Vor allem kann sich der Staatsprisident mit der
Zustimmung des Parlaments zu diesem Schritt entschlieBen, er
mubB aber noch vor dem Abgang der Einladung die Entscheidung
des Parlaments einholen. Ein Hilferuf um fremde Truppen im
Falle eines Biirgerkrieges oder der Gefihrdung der 6ffentlichen
Ordnung wird im Volkerrecht prinzipiell abgelehnt, da die
Gewihrung solcher Hilfe eine offensichtliche Einmischung in
die inneren Angelegenheiten des betreffenden Staates darstellt®!.
Die Einmischung fremder Truppen in die inneren Angelegen-
heiten eines Staates ist als Aggression besonderer Art und als
Gefihrdung der politischen Unabhingigkeit jenes Staates an-
zusehen, auf dessen Gebiet eine derartige Intervention statt-
findet. Selbst die auf Aufforderung einer legitimen Regierung
erfolgte Intervention wird als unzulissig betrachtet, da dies
sowohl dem Grundsatz der Demokratie als auch der Regel
widerspricht, der zufolge innere Fragen von den Biirgern des
betreffenden Staates geregelt werden.

Nicht nur das Volkerrecht oder die UNO-Charta, sondern
auch das innerstaatliche Recht der Warschauer-Pakt-Staaten
verurteilt auf das entschiedenste eine bewaffnete Aggression und
qualifiziert sie als schweres Verbrechen, das nach den Straf-
gesetzbiichern dieser Staaten bestraft werden muf.

Die sowjetische Definition der Aggression wurde vor vielen
Jahren, im Februar 1933, abgefaBt, und sie wurde zuletzt einige
Tage vor der Aggression auf die CSSR vom sowijetischen
Volkerrechtler N. Uschakow Anfang August wieder dargelegt®2.
Nach dieser Definition sollte der Staat als Angreifer in einem
internationalen Konflikt gekennzeichnet werden, der als erster
eine der folgenden Handlungen begeht:

a) wer einem anderen Staat den Krieg erklirt;

b) wessen Truppen, auch ohne Kriegserklirung, in das Gebiet
eines anderen Staates eindringen;

** CTK iibermittelte am 21. August 1968 die Erklirung der tschecho-
slowakischen Nationalversammlung : «1. Wir schlieBen uns der Erklirung
des Prisidiums des ZK der KPTsch und des Prisidiums der Nationalver-
sammlung an, die die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Armeen
von fiinf Mitgliedlindern des Warschauer Vertrags als eine Verletzung
des Vilkerrechts, der Bestimmungen des Warschauer Vertrages und der
Prinzipien der Beziehungen der Gleichberechtigung zwischen den Vél-
kern ansehen. . .» Neuer Weg, Bukarest, 22. August 1968.

* Aufruf einer von Gruppe Mitgliedern des ZK der KPTsch, der
Regierung und der Nationalversammlung der CSSR, Neues Deutschland,
Ostberlin, 22. August 1968, Vgl. auch: TASS-Mitteilung, Ebenda.

** N. Uschakow : Aggression, wie sie vom Vélkerrecht aufgefaBt wird,
«Sowjetunion», Moskau, Nr. 8 (221), 1968, S. 24.
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c) wessen Land-, See- oder Luftstreitkrifte das Territorium
eines anderen Staates bombardieren oder bewuBt die Streitkrifte
des letzteren angreifen;

d) wessen Land-, See- oder Luftstreitkrifte innerhalb der
Grenzen des anderen Staates ohne Erlaubnis der Regierung des
betreffenden Landes abgesetzt oder gelandet werden oder die
Bedingungen einer vorliegenden Erlaubnis verletzen, zum
Beispiel hinsichtlich der Zeit oder der Erweiterung des Gebietes
ithrer Stationierung;

e) wer eine Seeblockade der Kiisten oder Hifen eines anderen
Staates errichtet.

Ferner wird im sowjetischen Aggressionsbegriff darauf hin-
gewiesen, daB keinerlei Erwigungen politischer, strategischer
oder dkonomischer Natur als Rechtfertigung des bewaffneten
Angriffs dienen konnen. ;

Zu dem Scherbenhaufen, der nach der Aggression der ortho-
doxen Warschauer-Pakt-Staaten iibrigbleibt, gehdren unter
anderem auch die zahlreichen bilateralen Beistandspakte des
Ostblocks, die parallel mit dem Warschauer Vertrag die militi-
rische Zusammenarbeit dieser Linder gewihrleisten sollten. Die
Tschechoslowakei hat in den letzten Jahren mit allen volks-
demokratischen Staaten giiltige Freundschafts- und Beistands-
pakte abgeschlossen beziehungsweise sie zeitig mit ihnen er-
neuert. Sie hitten der CSSR gegen jedwelchen Angriff von auBen
automatisch die bewaffnete Hilfe der Verbiindeten sichern sollen.

Drei dieser Vertrige wurden erst vor einigen Monaten er-
neuert. Am 26. April 1968 unterzeichnete der bulgarische Partei-
und Regierungschef Todor Schiwkoff im Prager Hradschin den
Vertrag iiber «Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen
Beistand». In Artikel 1 des neuen Dokumentes verpflichteten
sich die vertragschlieBenden Partner des gegenseitigen Beistandes
auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit, der gegenseiti-
gen Achtung der Souverinitit und der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten des anderen Landes. Ein #hnlicher
Passus war im Vertrag von 1948 nicht enthalten.

Knapp ecin Jahr vor Auslaufen des ersten, am 16. April 1949
mit der Tschechoslowakei geschlossenen Beistandspaktes wurde

am 14. Juni 1968 von den Regierungschefs Ungarns und der
CSSR in Budapest ein neues Vertragswerk gleicher Art unter-
zeichnet.

Bild 10. Morgengymnastik der ungarischen Interventionstruppen in der
CSSR.

Die These der «beschrdnkten Souveranitit»

Man versucht neuerdings die Aggression gegen die CSSR
ideologisch und juristisch dadurch zu rechtfertigen, daB die
Aktionen der fiinf orthodoxen Warschauer-Pakt-Staaten der
marxistisch-leninistischen Auffassung der Souverinitit und des
Rechts der Volker auf Selbstbestimmung nicht widersprichen.
MaBgebliche sowjetische Stellen berufen sich auf das Prinzip der
«beschrinkten Souverinitit», das als ein besonderes Merkmal
der Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten betrachtet
wird und zugleich als neue politische Doktrin des Warschauer
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Vertrages aufgefaBt werden soll. Einleitend muB vermerkt
werden, daf3 diese neue Konzeption vorliufig von nur fiinf Mit-
gliedern des Warschauer Vertrages ausdriicklich oder still-
schweigend akzeptiert wurde, die mit den Teilnehmern des be-
waffneten Uberfalls auf die CSSR identisch sind. Warschauer-
Pakt-Mitglieder wie Ruminien oder die Tschechoslowakei ver-
treten bis jetzt einen gegenteiligen Standpunkt®®. Eine klare
Stellungnahme der ungarischen Regierung in dieser wichtigen
Frage steht ebenfalls aus.

Vor allem ist der Begriff «beschrinkte Souverinitit» an und
fiir sich ein Widerspruch. Die Souverinitit ist eine unabdingbare
Eigenschaft des Staates als Volkerrechtssubjekts. Die Souverini-
tit ist die Oberhoheit des Staates auf seinem Territorium, seine
Unabhingigkeit und Selbstindigkeit in den internationalen
Beziehungen ohne irgendwelche Verletzung der Rechte anderer
Staaten und der allgemein anerkannten Normen des Volker-
rechts. Folglich kann der Staat, der nur «beschrinkt souverin»
ist, nicht als souverin bezeichnet werden. Nach der neuen
sowjetischen Auffassung, die von S. Kowaljow am 9. Oktober
1968 in der Moskauer «Prawda» dargelegt wurde, konnen die
Rechtsnormen, «darunter auch die Normen der gegenseitigen
Beziehungen der sozialistischen Linder, nicht rein formal, aus
dem allgemeinen Klassenkampf der Gegenwart gelost, ausgelegt
werden». Eine «abstrakt» verstandene Souverinitit hitte nach
der Auffassung des Organs der KPdSU die verbiindeten Staaten
im Falle der CSSR zur Untitigkeit verurteilt. Auch die «formale
Einhaltung» des Prinzips der Selbstbestimmung der Nation hitte
in dieser Sicht Freiheit fiir die «Feinde» des tschechoslowakischen
Volkes bedeutet. Ferner ist jede kommunistische Partei nicht nur
vor ihrem Volk, sondern auch vor allen sozialistischen Lindern,
vor der ganzen sozialistischen Bewegung verantwortlich.

Die neue sowjetische Konzeption von der «beschrinkten
Souverinitit> kann, abgesehen von der Rechtfertigung der
Aggression gegen die CSSR, fiir die weiteren Mitglieder des
Warschauer Vertrages gewisse Riickwirkungen haben. Vor
allem stellt sich die Frage, ob in der Zukunft nicht nur die innere
Entwicklung der einzelnen Mitgliedlinder, sondern auch ihre
auBenpolitischen Beziehungen einer gemeinsamen Kontrolle
unterstehen. Durch die These der «beschrinkten Souverinitit»
konnen alle Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages der vollen
Handlungsfreiheit in ihren ureigensten Angelegenheiten beraubt
werden. In diesem Ideenkomplex muB nimlich frither oder
spiter auch ein Mittelpunkt oder ein Triger der Souverinitit der
Warschauer-Pakt-Staaten geschaffen werden, der berechtigt ist,
gegen Mitgliedstaaten, welche diese Vorstellungen nicht akzep-
tieren, MaBnahmen zu beschlieBen. Die Doktrin der «beschrink-
ten Souverinitit», so wie sie in der CSSR praktiziert wurde,
kann jeweils volkerrechtlich eine der vielen Formen der Aggres-
sion oder permanenten Intervention darstellen.

* An der Sitzung des ruminischen Parlamentes vom 29. November
1968 verwarf Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu die sowjetische
Idee der «beschrinkten» Souverinitit: «. . . die These, der man in letzter
Zeit Anklang zu verschaffen sucht, wonach die gemeinsame Abwehr
eines eventuellen imperialistischen Angriffes die Einengung beziehungs-
weise die Aufhebung der Souverinitit irgendeines Mitgliedstaates vor-
aussetze, entspricht nicht den Grundsitzen iiber die Beziehungen zwischen
sozialistischen Staaten und kann in keiner Form akzeptiert werden. Die
Zugehorigkeit zum Warschaupakt kann die Souverinitit irgendeines
Mitgliedstaates nicht in Frage stellen, seine staatliche Unabhingigkeit
weder in der einen noch anderen Weise ¢einengens, sondern soll im
Gegenteil, wie im Vertrag vorgesehen, die nationale Souverinitit und
Unabhingigkeit eines jeden Staates stirken.»

Scinteia, Bukarest, 30. November 1968. Vergleicheauch : Michael Csizmas,
«Ruminien und der Warschauer Pakt», «Derklare Blick», Bern, 11.Dezem-
ber 1968, S. 14/15.

195



	Militärpolitische und völkerrechtliche Aspekte der militärischen Besetzung der CSSR (Fortsetzung)

